
Abfallkalender 2012 
 

 

 

 Gemeindeverwaltung Ziefen Tel. 061 935 95 95 
 Gemeindewerkhof  Tel. 079 455 73 39 (Stephan Dürr) 
 Kantonales Amt für Umweltschutz und Energie  
   Auskünfte zu Umwelt- und Abfallfragen Tel. 061 552 55 05 (Mo - Fr 08.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr) 
 Verkaufsstelle Containermarken  Gemeindeverwaltung 
 Verkaufsstelle Kehrichtmarken  MAXI, Cheesi, Kiosk und Gemeindeverwaltung 

 

Bezeichnung Wo? Wann? Was? Wie? 

 

Hauskehricht 
 
 
Vignettenpflicht! 

 Hausabfuhr: Mittwoch ab 07.15 Uhr 
 Bitte den Hauskehricht erst am 

Morgen an der Strasse bereitstellen! 

 Abfälle aus dem Haushalt, die nicht kompostierbar 
sind, für die keine Separatsammlung existiert und die 
nicht zu den Sonderabfällen zählen (in Kehricht-
säcken, Containern oder gebündelt) 

   17 Liter = ½ Gebührenmarke 
   35 Liter = 1  Gebührenmarke  
   60 Liter = 2  Gebührenmarken 
 110 Liter = 3  Gebührenmarken 

 

Sperrgut 

 

Vignettenpflicht! 

 Klein- und Grobsperrgut 
wird zusammen mit dem Hauskehricht 
abgeführt (jeweils am Mittwoch) 

 pro 6 kg  = 1 Gebührenmarke 
 Maximalgewicht pro Stück: 27 kg  

(entspricht 4 Gebührenmarken) 

 
Wichtig: Angaben über Masse/Gewichte zur Unter-
scheidung von Klein- resp. Grobsperrgut erteilt Ihnen die 
Gemeindeverwaltung 

 

Glas 

 

 Sammelstelle beim Werkhof 

 

 Flaschen, Flacons, Weithalsgläser 
 Farblich sortieren 
 Ohne Metall- und Plastikteile 
 Kein Porzellan, Fensterglas und Spiegel 
 Mehrweggläser bevorzugen 

 

PET - Flaschen  keine Sammelstelle 

 zurück zur Verkaufsstelle 

 
 

 

Konservendosen  Sammelstelle beim Werkhof 

 

 Alle magnetischen Konservendosen (Magnet an 
der Presse) 

 Aluminium, Katzen- und Hundefutterdosen 
 Deckel und Boden entfernen, zusammenpressen 
 Gewaschen und ohne Etiketten 

 

Metalle  Eisenmulde beim Werkhof 

 

 Eisen und andere Metalle aller Art, Blechwannen, 
Beschläge, Velo- und Mofateile (ohne Pneus,  
Leder- oder Kunststoffteile) etc. 

 Spraydosen (Rahm und Farbe) 
 Keine Kühlschränke 

 

Öle  Sammelstelle beim Werkhof   Getrennt nach Motorenöl und Speiseöl 
 Keine Lösungsmittel! 
 Altöle nicht in die Kanalisation giessen 

 

Papier  Sammelcontainer beim Werkhof 
 

 
Kein Karton - auch nicht zwischen dem Papier! 
 

 

Karton  Sammelcontainer beim Werkhof 
28. Januar, 26. Februar, 26. März, 
28. April, 26. Mai, 30. Juni, 28. Juli, 
25. August, 29. September, 27. Oktober, 
24. November, 29. Dezember von 9.00 
bis 12.00 Uhr 

 nur sauberer und unbeschichteter Karton. Keine 
Waschmittelboxen 

 Keine Tetrapak 
 Nur für Privathaushalte 
 Industrie und Gewerbe bei den gewohnten Sammel-

stellen 

 Styropor  Recyclingsäcke beim Werkhof 
28. Januar, 26. Februar, 26. März, 
28. April, 26. Mai, 30. Juni, 28. Juli, 
25. August, 29. September, 27. Oktober, 
24. November, 29. Dezember von 9.00 
bis 12.00 Uhr 

 kostenlos 



 

Kühlgeräte  Kostenlose Abgabe an Verkaufs- 
stellen oder bei Firma Thommen AG, 
Kaiseraugst. 

 

 

 

Elektro- und  

Elektronikgeräte 

 Zurück zur Verkaufsstelle (gratis) oder 
bei Firma Thommen AG, Kaiseraugst 

 Tel. 061 815 22 22 erteilt weitere  
Auskünfte. 

 Haushalts- und Bürogeräte, Telekommunikations- und 
Informatikgeräte, Telefonapparate, Handys, Unter-
haltungselektronik, Fotogeräte, Kameras etc. 

 Kochherde, Waschmaschinen, Tumbler, Geschirr-
waschmaschinen können kostenlos an den 
Verkaufsstellen oder bei  Firma Thommen AG, 
Kaiseraugst abgegeben werden. 

 

Batterien  Zurück zur Verkaufsstelle oder zum 
Lieferanten 

 

 

Leuchten und 
Leuchtmittel 

 Zurück zur Verkaufsstelle oder zum 
Lieferanten 

 Entladungslampen sind Sonderabfälle 
 Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen 
 Wichtig: unbeschädigt 
 Wird einer Entsorgungsfirma übergeben 
 Fachgerechte Wiederaufbereitung und Entsorgung der 

Reststoffe 

 

Farben, Gifte und 
Chemikalien 

 Zurück zur Verkaufsstelle, wenn mög-
lich in Originalverpackung. Grössere 
Mengen nach Absprache an Firma       
Thommen-Furler AG, Ziefen. 

 Nicht bei der allgemeinen Sammelstelle 
deponieren! 

 Reste dieser Produkte sind Sonderabfälle.  
Sie gehören unter keinen Umständen in den  
Kehricht oder in die Kanalisation  

 

Medikamente und 
Quecksilber - 
Thermometer 

 Zurück in Apotheke, Drogerie oder 
Hausarzt 

 Reste dieser Produkte sind Sonderabfälle. Sie 
gehören unter keinen Umständen in den Kehricht 
oder in die Kanalisation.  

 

Autopneus 
Autobatterien 

 Zurück zur Verkaufsstelle 
 Zurück in Ihre Service–Garage 

 Bitte lassen Sie die Pneus und Altbatterien nach 
einem Wechsel bei Ihrem Händler zurück 

 Die Verkäufer von Batterien sind gesetzlich zur  
Rücknahme verpflichtet 

 

Rüst-, und 
Gartenabfälle, Rasen-
schnitt 
 

 Sammelmulde beim Werkhof 
 Durchgehend geöffnet (ausser Sonntag)

Grünkarte für Mulde erforderlich 
Fr. 50.— pro Haushalt/Jahr 

 Rüstabfälle, Rasenschnitt und Gartenabfälle (ohne 
Steine), Kleintiermist, Katzenstreu 

 Nicht kompostierbar: Plastik, Nylonschnüre, Drähte 
und andere Metalle, Glas, Holz mit Nägeln, etc. 

 

Astmaterial  Sammelmulde beim Werkhof 
 Durchgehend geöffnet (ausser Sonntag)

Grünkarte für Astmaterial erforderlich 
Fr. 75.— pro Haushalt/Jahr 

 

 

Textilien + Schuhe  Sammelstelle beim Werkhof 
(Container TEX-AID) 

 

 Tragbare, saubere Kleider, Tisch- und Haushalt- 
wäsche, Vorhänge etc. 

 Säcke verschnürt in Container-Einwurf 
 Schuhe separater Sack 

 

Bauschutt  Sammelcontainer beim Werkhof 
28. Januar, 26. Februar, 26. März, 
28. April, 26. Mai, 30. Juni, 28. Juli, 
25. August, 29. September, 27. Oktober, 
24. November, 29. Dezember von 9.00 
bis 12.00 Uhr 

 Bruchstein, Bauschutt, Mergel 
 gegen eine kleine Gebühr 

Mäuse  Die Mäuse bzw. deren Schwänze  
können auf der Gemeindeverwaltung  
abgegeben werden. 

 Entschädigung Fr. 1.— pro Mausschwanz 

 Hundekot  Hundekotbehälter (Robidog)  
an verschiedenen Standorten 

 Hundekotsäckchen können auf der  
      Gemeindeverwaltung gratis bezogen werden 

Kadaver  Beim Notschlachtlokal 
Montag und Donnerstag: 
17.30 - 18.00 Uhr (bis 29. Februar 2012)

 In dringenden Fällen: 
Herr Otto Gilgen, Tel. 061 931 28 74 (bis 
29. Februar 2012) 

 ab 1. März 2012: nach telefonischer 
Vereinbarung mit Gemeindwegmacher 
Stefan Dürr, Tel. 079 455 73 39 

 Das Vergraben von Tierkadavern ist verboten 
 Gefundene/überfahrene Haustiere, deren Halter nicht 

ermittelt werden können sowie Wildtiere: gratis 
 Kadaverentsorgung (Kleinsttiere wie Hamster etc. 

bis 5 kg sind kostenlos), sonst Fr. 2.50 pro kg
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